
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/3849  
18. Wahlperiode                                                                                         05.02.2016 

Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 

Body-Cams unverzüglich einsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, unverzüglich ein Modellprojekt zum Einsatz 
von Mini-Schulter-Kameras, sog. Body-Cams, bei der Landespolizei Schleswig-
Holstein zu starten. 
 
Die Landesregierung wird zudem aufgefordert, zu prüfen, ob und welche 
Änderungen des Landesrechts zum Einsatz von Body-Cams erforderlich sind im 
Bedarfsfall dem Landtag entsprechende Gesetzentwürfe zuzuleiten. 
 
Die Landesregierung wird gebeten, dem Innen- und Rechtsausschuss regelmäßig 
über die Ergebnisse des Modellprojektes zu berichten. 
 
 
Begründung 
Die Aggressivität und Gewaltbereitschaft gegenüber der Polizei haben in den letzten 
Jahren zugenommen. 
 
Die hessische Polizei hat bereits im Jahr 2013 mit einem Modellversuch in Frankfurt 

am Main begonnen, Body-Cams einzusetzen und hat diesen im Jahr 2014 

ausgeweitet. Die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten sind in der Folge 

zurückgegangen. Im Abschlussbericht des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main vom 

01. Oktober 2014 heißt es:
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„Im Ergebnis der 12-monatigen Projektphase ist festzustellen, dass sich der Einsatz 

der mobilen Videoüberwachung („Body-Cam“) im Rahmen der Maßnahmen „Alt-

Sachsenhausen“ und im Bereich des 1. Polizeireviers im vollen Umfang bewährt hat.  

 

Auch die Hamburger Polizei hat einen im Jahr 2015 mit dem Einsatz von Body-Cams 
begonnen. 
 
Es gibt keinen Grund, der dagegen spricht, Body-Cams in Schleswig-Holstein 
einzusetzen. Der Einsatz ist im Gegenteil notwendig, um Polizistinnen und Polizisten 
besser vor Übergriffen zu schützen.  
 
 
 
Dr. Axel Bernstein 
und Fraktion 
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